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Forderungsprogramm der Bundesländer; 
Entwurf einer Novelle zum Bundes-Ver
fassungsgesetz 

Bitte in der Antwort die Geschiftszahl 
dieses Schreibens anführen. 

An 
die Österreichische Präsidentschaftskanzlei 
die Parlamentsdirektion 
den Rechnungshof 
die Volksanwaltschaft 
den Verfassungsgerichtshof 
den Verwaltungsgerichtshof 
alle Bundesministerien 
alle Sektionen des Bundeskanzleramtes 
das Sekretariat von Frau Staatssekretär DOHNAL 

Gesetzen w 

ZI ..... "' ..................... !J.~ .... -GEIl 
Datum .. AfJ..It, .... /).i- .... lb.. 
Verteilt -.a.~ .. ~.~~.2.~~ 

die Generaldirektion der Österreichischen Bundesforste 
die Generaldirektion der Österreichischen Bundesbahnen 
die G~neraldirektion für.die Post- und Telegraphenverwaltung 
alle Amter der Landesreg~erungen 
die Verbindungsstelle der Bun,desländer beim Amt der Niederöster

reidhischen Landesregierung 
den Datenschutzrat 
die Datenschutzkommission 
die Geschäftsführung des ~amilienpolitischen Beirates beim 

Bundesministerium für Familie, Jugend und Konsumentenschutz 
den Österreichischen Städtebund 
den Österreichischen Gemeindebund 
die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
den Österreichischen Arbeiterkammertag 
die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs 
den Österreichischen Landarbeiterkammertag 
den Österreichischen Rechtsariwaltskammertag 
alle Rechtsanwaltskammern 
die Österreichische Notariatskammer 
die Österreichische Patentanwaltskammer 
die Österreichische Ärztekammer 
die Österreichische Dentistenkammer 
die Bundeskammer der Tierärzte Österreichs 
die Österreichische Apothekerkammer 
die Bundesingenieurkammer 

(10. Jul i 1984) 
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die Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
die 5sterreichische HochschUlerschaft 
die Bundeskonferenz der Kammern der freien Berufe 
die Vereinigung Österreichischer Industrieller 
den Österreichischen Gewerkschaftsbund 
die Gewerkschaft 5ffentlicher Dienst 
den Verhandlungsausschuß der Gewerkschaften des öffentlichen 

Dienstes 
den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
die Österreichische Bischofskonferenz 
den 5sterreichischen Bundestheaterverband 
die Bundeskonferenz des wissenschaftlichen und kUnstlerischen 

Personals 
die 5sterreichische Rektorenkonferenz 
den Verband der Professoren Österreichs 
das Österreichische Normungsinstitut 
den Österreichischen Bundesjugendring 
den Verband Österreichischer Zeitungsherausgeber 
die Bundessportorganisation 
den Hauptverband der Land- und Forstwirtschaftsbetriebe 

Österreichs 
den Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs 
den Österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touringclub 
den Verein Österreichische Gesellschaft fUr Gesetzgebungslehre 

Auf' Grund der Beschlußfassung der LH-Konferenz vom 8. dieses 

Monats wäre nunmehr das Begutachtungsverfahren zur beabsichtig

ten Novelle des B-VG einzuleiten. 

Zum Zwecke einer Teilverwirklichung des Forderungs~rogrammes 

der Bundesländer 1976 sowie der vom Städte- und vom Gemeinde

bund vorgelegten Forderungskataloge wurde der Entwurf eines 

Bundesverfassungsgesetzes, mit dem das Bundes-Verfassungsgesetz 

in der Fassung von 1929 geändert wird, ausgearbeitet. Es wird 

ersucht, zu diesem Entwurf bis zum 

30. September 1984 

eine Stellungnahme abzugeben. 

Im Zusammenhang. mi t der beabsichtigten EinfUhrung der Bezeich

nungspflicht für Grundsatzgesetze (Grundsatzbestimmungen) wer

den die Bundesministerien ersucht zu überprüfen, ob es derzeit 

im Rahmen ihres Wirkungsbereiches Grundsatzgesetze (Grundsatz

bestimmungen) gibt, die nicht als solche bezeichnet sind, und 

sich dazu zu äußern, ob eine Übergangsregelung , wonach die An

passung an die Bezeichnun9spflicht innerhalb eines bestimmten 
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Zeitraumes zu erfolgen hat, erforderlich ist. Das Ergebnis 

dieser Umfrage wird die Grundlage für die Entscheidung über die 

Aufnahme einer diesbezüglichen Übergangsbestimmung bilden. 

Im Hinblick auf die für die Anpassung der Gemeindeverbände er

forderliche Übergangsbestimmung wird im besonderen ersucht, 

sich dazu zu äußern, ob mit der Übergangsbestimmung des Art.III 

des Entwurfes das Auslangen gefunden werden kann. 

Es wird gebeten, 25 Ausfertigungen der Stellungnahme dem Prä
sidium des Nationalrates zuzuleiten. 

Für 
der 

Richtigkeit 

erti91n9: 

10. Juli 1984 
Für den Bundeskanzler: 

HOLZINGER 
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E N T W U R F 

Bundesverfassungsgesetz vorn •.•...•••••••. I mi t dem das Bun

des-Verfassungsgesetz in d~r Fassung von 1929 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929, zuletzt 

geändert durch das Bundesverfassungsgesetz BGB1.Nr.61l/l983, 

wird wie folgt geändert: 

1. Art. 10 Abs. 1 Z 13 lautet: 

"13. wissenschaftlicher und fachtechnischer Archiv- und 

Bibliotheksdienst; Angelegenheiten der künstlerischen und 

wissenschaftlichen Sammlungen und Einrichtungen des Bundes; 

Angelegenhei ten der Bundestheater mi t Ausnahme der Bauange- .. 

legenhei ten; Denkmalschutz i Angelegenhei ten des Kultus;' 

Volkszählungswesen sowie - unter Wahrung der Rechte der 

Länder im eigenen Land jegliche Statistik zu betreiben 

- sonstige Statistik, sowei t sie nicht nur den Interessen 

eines einzelnen Landes dient: Stiftungs- und Fondswesen, 

sowei t es sich um Sti ftungen und Fonds handelt, die nach 

ihren Zwecken über den Interessenbereich eines Landes hin

ausgehen und nicht schon bisher von den Ländern autonom 

verwaltet wurden;". 
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2. Art. 11 Abs. 5 ist aufgehoben. 

3. Art. 12 ist folgender Abs. 4 angefügt: 

'11 (4) Grundsatzgesetze und Grundsatzbestimmungen in Bundes

gesetzen sind als solche ausdrücklich zu bezeichnen." 

4. Art. 36 ist folgender Abs. 4 angefügt: 

.. (4) Die Landeshauptmänner sind berechtigt, an allen Ver

handlungen des Bundesrates teilzunehmen. Sie haben nach den 

näheren Bestimmungen der Geschäftsordnung des Bundesrates 

das Recht, auf ihr Verlangen jedesmal zu Angelegenheiten 

ihres Landes gehört zu werden." 

5. Art. 44 Abs. 2 lautet: 

",( 2) Verfassungsgesetze oder in einfachen Gesetzen enthal

tene Verfassungsbestimmungen , durch die die Zuständigkei t 

der Länder in Gesetzgebung oder Vollziehung eingeschränkt 

wird I bedürfen überdies der in Anwesenhei t von mindestens 

der Hälfte der Mitglieder und mit einer Mehrheit von zwei 

Dri tteln der abgegebenen Stimmen zu erteilenden Zustimmung 

des Bundesrates." 

6. Der bisherige Art. 44 Abs. 2 erhält die Absatzbezeichnung 3. 

7. Art. 97 sind folgende Abs. 3 und 4 angefügt: 

"(3) Wenn die sofortige Erlassung von 

verfassungsgemäß einer Beschlußfassung 

bedürfen, zur Abwehr eines offenkundigen, 

Maßnahmen, die 

des Landtages 

nicht wieder 
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gutzumachenden Schadens für die Allgemeinheit zu, einer Zeit 

notwendig wird, in der der Landtag nicht rechtzeitig 

zusammentreten kann oder in seiner Tätigkei t durch höhere 

Gewalt behindert ist, 

Einvernehmen mit einem, 

kann die 

nach 

'Landesregierung 

dem Grundsatz 

im 
, der 

Verhältn'iswahl bestellten Ausschuß des Lanc;ltages diese 

Maßnahme durch vorläufige gesetzändernde Verordnung tref

fen. Sobald das Hindernis für das Zusammentreten des Land

tages weggefallen ist, ist dieser einzuberufen. Artikel 18 

Absätze 4 und 5 gilt sinngemäß. 

(4) J~de nach Abs. 3 erlassene Verordnung ist von der 

Landesregierung unverzüglich der Bundesregierung zur Kennt

nis zu bringen." 

8. Art. 100 Abs. 1 erster-Satz lautet: 

"Jeder Landtag kann auf Antrag der Bundesregierung mit Zu

stimmung des Bundesrates vom Bundespräsidenten aufgelöst 

werden, jedoch darf er' eine Auflösung nur einmal aus dem 

gleichen Anlaß verfügen." 

9. Art. 102 ist folgender Abs. 8 angefügt: 

.. (8) Wenn in einem Land in Angelegenheiten der unmi ttelba

ren Bundesverwaltung die sofortige Erlassung von Maßnahmen 

zur Abwehr eines offenkundigen, nicht wieder gutzumachenden 

Schadens für die Allgemeinheit zu einer Zeit notwendig 

wird, zu der die obersten Organe der Verwaltung des Bundes 

wegen höherer Gewalt dazu nicht in der Lage sind, hat der 

Landeshauptmann an deren Stelle die Maßnahme zu treffen." 

" 

, . 
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10. Art. 104 Abs. 21st folgender Satz angefügt: 

"Artikel 103 Absätze 2 und 3 gilt sinngemäß." 

11. Art. 110 ist aufgehoben. 

12. Art. 116 Abs. 4 ist aufgehoben. 

13. Nach Art. 116 ist folgender Art. 116 a eingefügt: 

"Artikel 116 a. (1) Zur Besorgung einzelner Aufgaben des 

eigenen Wirkungsbereiches können sich Gemeinden durch Ver

einbarung zu Gemeindeverbänden zusammenschließen. Eine sol

che Vereinbarung bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehör

de. Die Genehmigung ist durch Verordnung zu erteilen, wenn 

eine dem Gesetz entsprechende Vereinbarung der beteiligten 

Gemeinden vorliegt und die Bildung des Gemeindeverbandes 

1. im Falle der Besorgung von Aufgaben der Hohe i tsverwal

tung die Funktion der beteiligten Gemeinden als Selbst

verwal tungskörper und Verwal tungssprengel nicht gefähr

det, 

2. im Falle der Besorgung von Aufgaben der Gemeinden als 

Träger von Privatrechten im Interesse der Zweckmäßig

keit, Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit der beteiligten 

Gemeinden gelegen ist. 

(2) Im Interesse einer zweckmäßigen Verwaltung kann die zu

ständige Gesetzgebung (Artikel 10 bis 15) für einzelne 

Zwecke die Bildung von Gemeindeverbänden vorsehen, doch 

darf dadurch die Funktion der Gemeinden als Selbstverwal

tungskörper und Verwaltungssprengel nicht gefährdet werden. 

Bei der Bildung von Gemeindeverbänden im Wege der Vollzie

hung sind die beteiligten Gemeinden vorher zu hören. 
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(3) Soweit Gemeindeverbände Angelegenheiten des eigenen 

Wirkungsbereiches besorgen sollen, ist den verbandsange

hörigen Gemeinden ein maßgebender Einfluß auf die Besorgung 

der Aufgaben des Verbandes einzuräumen •. 

(4) Die Landesgesetzgebung hat die Organisation der Gemein

deverbände zu regeln, wobei als deren Organe jedenfalls 

eine Verbandsversammlung, die aus gewählten Vertretern al

ler verbandsangehörigen Gemeinden zu bestehen hat, und ein 

Verbandsobmann vorzusehen sind. Für Gemeindeverbände, die 

durch Vereinbarung gebildet worden sind, sind weiters Be

stimmungen über den Beitritt und Austritt von Gemeinden so

wie über die Auflösung des Gemeindeverbandes zu treffen. 

(5) Die Zuständigkeit zur-Regelung der von den Gemeindever

bänden zu besorgenden Angelegenhei ten bestimmt sich nach 

den allgemeinen Vorschriften dieses Bundesverfassungsge

setzes." 

14. Art. 117 ist folgender Abs. 7 angefügt: 

"( 7) In Angelegenhei ten des eigenen Wirkungsbereiches kann 

die unmittelbare Teilnahme der zum Gemeinderat Wahlberech

tigten vorgesehen werden." 

15. Art. 118 Abs. 6 lautet: 

"( 6) In den Angelegenhei ten des eigenen Wirkungsbereiches 

hat die Gemeinde das Recht, ortspolizeiliche Verordnungen 

nach freier Selbstbestimmung zur Abwehr unmittelbar zu er

wartender oder zur Beseitigung bestehender, das örtliche 

Gemeinschaftsleben störender Mißstände zu erlassen, sowie 

deren Nichtbefolgung als Verwaltungsübertretung zu erklä..;. 

ren. Solche Verordnungen dürfen nicht gegen bestehende Ge..;. 

setze und Verordnungen des Bundes und des Landes verstoßen." 
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16. Im Art. 119 a Abs. 10 entfällt die Wendung ("Artikel 116 

Absatz 4)". 

Artikel 11 

Das Bundesverfassungsgesetz vom 7. Dezember 1929, BGB1.Nr. 393, 

betrerfend Übergangsbestimmungen zur Zweiten Bundes-Verfas

sungsnovelle wird wie folgt geändert: 

1. Art. 11 § 5 Abs. 3 le~zter Satz lautet: 

"Eine Neuerrichtung solcher Wachkörper oder Änderungen ihrer 

organisation sind der Bundesregierung anzuzeigen." 

2. In Art. 11 sind die §§ 7 und 20 aufgehoben. 

Artikel 111 

Die Organisation von Gemeindeverbänden, die in einem Land zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens eines Gemeindeverbandsorganisa~ 

tionsgesetz"es· dieses Landes bestehen, ist diesem Landesgesetz 

innerhalb von drei Jahren anzupassen. 

85/ME XVI. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)10 von 22

www.parlament.gv.at



- 7 -

Artikel IV 

(1) Dieses Bundesverfassungsgesetz tri tt mit 

in Kraft. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

(2) Mi t der Vollziehung dieses Bundesverfassungsgesetzes ist 

die Bundesregierung betraut. 
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V O.R B L A T T 

Problem: 

Das Forderungsprogramm der Bundesländer 1976 zielt darauf ab, 

die Stellung der Länder im österreichischen Bundesstaat zu 

stärken. Auch der Österreichische Städtebund und der Öster

reichische Gemeindebund haben Forderungskataloge vorgelegt" die 

für die Städte und Gemeinden eine gleichartige Zielrichtung 

verfolgen. 

Ziel: 

Den Forderungen der Länder sowie ergänzenden Forderungen des 

Österreichischen Gemeindebundes und des Österreichischen 

Städtebundes soll durch den vorliegenden Entwurf einer 

B-VG-Novelle insoweit entsprochen werden, als dies dem gegen

wärtigen Stand der Verhandlungen entspricht. 

Lösung: 

Eine Novelle zum B-VG soll zu einer wei teren, entscheidenden 

Teilverwirklichung der Forderungsprogramme führen. 

Alternativen: 

Keine~ da der vorliegende Entwurf das Ergebnis langjähriger 

Verhandlungen zwischen den beteiligten Parteien darstellt. 

Kosten: 

Aus der Sicht des Bundes ist der Gesetzentwurf im wesentlichen 

kostenneutral. 
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E r 1 ä u t e run gen 

Allgemeines 

Der vorliegende Entwurf einer Novelle zum Bundes-Verfassungsge

setz in' der Fassung von 1929 dient der teilweisen Verwirkli

chung des Forderungsprogrammes der Bundesländer 1976. Ausgehend 

von dem in der Regierungserklärung vom 31. Mai 1983 enthaltenen 

Bekenntnis der Bundesregierung zum bundesstaatlichen Gedanken 

und ihrer Ankündigung, die in der xv. Gesetzgebungsperiode weit 

gediehenen Gesprär-he über das Forderungsprogramm der Bundeslän

der fortzuführen, gibt der vorliegende Gesetzentwurf das Ergeb

nis der diesbezüglichen Verhandlungen zwischen Bund und Ländern' 

wieder. Zu erwähnen ist, daß einerseits der Bund im Jahre 1981 

seine im ~usammenha~g mit dem Forderungsprogramm der Bundeslän

der erhobenen Gegenforderungen im Interesse einer rascheren 

Teilverwirklichung der Länderforderungen zurückgezogen hat und 

daß anderseits vom Österreichischen Gemeindebund und vom Öster

reichischen Städtebund erhobene Forderungen in die Verhandlun

gen einbezogen und dem derzeitigen Verhandlungs stand entspre

chend berücksichtigt wurden. 

Der das Ergebnis der Verhandlungen widerspiegelnde, Inhal t des 

Gesetzentwurfes läßt sich wie folgt zusammenfassen: 

1. Überführung aller Bauangelegenheiten der Bundestheater in 
die Landeskompetenz. 

2. Aufhebung des Art.ll Abs.5 B-VG ("Verwaltungsstrafsenate"). 

3. Bezeichnung~pflicht für Grundsatzgesetze und -bestimmungen 
des Bundes. 

4. Teilnahme- und Rederecht der Landeshauptmänner im Bundesrat. 

5. Zustimmungsrecht des Bundesrates bei Kompetenzänderungen zu 
Lasten der Länder. 

6. Notverordnungsrecht der Landesregierung. 

7. Einschränkung des Rechtes des Bundespräsidenten, 
Landtag aufzulösen (Anpassung an Art.29 Abs.l B-VG). 

einen 
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8. Subsidiäre Zuständigkeit des Landeshauptmannes in Angelegen
heiten der unmittelbaren Bundesverwaltung. 

9. Zulässigkei t des Ressortsystems bei Besorgung der Auftrags
verwaltung des Bundes durch das Land. 

lO.Neuregelung der Gemeindeverbände. 

11.Absicherung von Einrichtungen der direkten Demokratie auf 
Gemeindeebene. 

l2.Erweiterung des ortspolizeilichen Veordnungsrechtes. 

l3.Beseitigung des Einflusses des Bundes'auf die Neuerrichtung 
und auf organisatorische Änderungen von Wachkörpern. 

In kompetenzrechtlicher Hinsicht stützt sich der vorliegende 

Gesetzentwurf auf Art.lO Abs.l Z 1 B-VG. 

Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel I: 

Zu Z 1 (Art.lO Abs.l Z 13): 

Nach dem derzeit geltenden Art.lO Abs.l Z 13 B-VG sind "alle 

Angelegenhei ten der Bundestheater" , ihre Bauangelegenheiten 

lediglich mi t Ausnahme der "Bestimmung der Baulinie und des 

Niveaus" sowie der baubehördlichen "Behandlung von Herstellun

gen, die das äußere Ansehen der Theatergebäude betreffen", Bun

dessache in Gesetzgebung und Vollziehung. 

Die vorgeschlagene Neufassung . sieht nun vor, daß ausnahmslos 

alle Bauangelegenheiten der Bundestheater - unbeschadet der 

Geltung des Art.lS Abs.S B-VG - gemäß Art.lS Abs.l B-VG in die 

Zuständigkei t der Länder fallen. Ausdrückl ich zu betonen ist, 

daß durch diese Ausweitung der Landeszuständigkeit 

legenheiten die bisherige Zuständigkeit des 

in Bauange

Bundes in 

feuer- und theaterpolizeilichen\ Angelegenheiten der· Bundes

theater nicht berührt wird. Diese Angelegenheiten bleiben somit 

Bundessache in Gesetzgebung und Vollziehung. 
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Zu Z 2 (Art.ll Abs.5): 

Der Entwurf sieht die 

B-VG-Novelle 1929, BGBl.Nr.392, 

Aufhebung des durch die 

eingeführten Art.ll Abs.5 B-VG 

vor. Dazu ist zu bemerken, daß diese Bestimmung insoferne Pro

gramm geblieben ist, als die erforderliche bundesgesetzliehe 

Regelung der Einrichtung der Verwal tungsstrafsenate und ihrer 

Tätigkei t bis heute nicht getroffen wurde. Ferner ist festzu

halten, daß in d~, dem vorliegenden Entwurf zugrunde liegenden 

Verhandlungen darauf hingewiesen wurde, daß es die Bestimmungen 

der Art. 5 und 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention un

aufschiebbar machen könnten, gerichtsartige Instanzen für den 

Verwal tungsbereich zu schaffen. Die Länder haben sich im Zuge 

dieser Verhandlungen berei t erklärt, in Gespräche, darüber ein

zutreten, falls sich dazu die Notwendigkeit ergeben sollte. 

Zu Z 3 (Art.12 Ab.4): 

Die vorgeschlagene Ergänzung des Art .12 B-VG soll den Bundes

gesetzgeber verpflichten, auf diesen Kompetenztatbestand ge

stützte Gesetzgebungsakte ausdrücklich als Grundsatzgesetze 

bzw. Grundsatzbestimmungen zu bezeichnen. 

Fehl t einer bundesgesetzl ichen Rechtsvorschri ft, die ihre 

Kompetenzgrundlage in Art.12 Abs.l B-VG hat, die ausdrückliche 

Bezeichnung gemäß Abs.4, so ist sie allein schon aus diesem 

Grunde verfassungswidrig. 

Zu Z 4 (Art.36 Ab.4): 

Diese Ergänzung des Art. 36 B-VG sieht ein uneingeschränktes 

Teilnahmerecht der Landeshauptmänner an allen Verhandlungen des 

Bundesrates vor. 

Was das weiters vorgesehene Rederecht ~er Landeshauptmänner im 

Bundesrat anlangt, so ist zunächst zu bemerken, daß die Re

gelung dem Art. 75 B-VG nachgebildet ist. Es bezieht sich auf 
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"Angelegenhei ten ihres Landes" und ist auf Grund der näheren 

Bestimmungen der Geschäftsordnung des Bundesrates auszuüben. 

Dabei ist festzuhalten, daß der Ausdruck "Angelegenheiten ihres 

Landes" nicht im Sinne der Kompetenzverteilung zu verstehen 

ist. Die Landeshauptmänner sollen vielmehr das Recht haben, zu 

jenen Angelegenhei ten gehört zu werden, die Auswirkungen auf 

die Länder im allgemeinen oder auf das betreffende Land im be

sonderen haben. Wenn jedocl:l eine Angelegenhei tausschl ießlich 

ein Land berührt, so soll das Rederecht auch nur dem Landes

hauptmann des betreffenden Landes zukommen. 

Zu Z 5 und 6 (Art.44 Abs.2 und 3): 

In Art .44 B-VG soll ein neuer Abs. 2 eingefügt, der bisherige 

Abs.2 als Abs.3 bezeichnet werden. 

Der vorgeschlagene Abs. 2 soll dem Bundesrat ein Zustimmungs

recht in jenen Fällen einräumen, in denen die verfassungsge

setzliche Zuständigkeitsverteilung zwischen Bund und Ländern in 

der Weise geändert wird, daß zugunsten des Bundes Zuständig

kei ten der Länder eingeschränkt werden. Da die Gesamthei t der 

Zuständigkei ten zwischen Bund und Ländern aufgeteilt ist, be

deutet eine Einschränkung der Zuständigkeiten der Länder 

gleichzeitig eine Erweiterung der Zuständigkeiten des Bundes 

und umgekehrt. Eine Auswei tung der Länderzuständigkeiten wird 

durch diese Bestimmung nicht er faßt • In Anlehnung an Art .44 

Abs.l B-VG sind für einen solchen Einspruch des Bundesrates 

qualifizierte Beschlußerfordernisse vorgesehen. 

Zu Z 7 (Art.97 Abs.3 und 4): 

Die vorgeschlagene Ergänzung des Art.97 B-VG hat zum Ziel, ein 

dem Notverordnungsrecht des Bundespräsidenten gemäß Art.18 

Abs.3 bis 5 B-VG vergleichbares Notverordnungsrecht der Landes

regierung einzuführen. Abs.3, der weitgehend Art.18 Abs.3 folgt 

und darüber hinaus die Abs.4 und 5 des Art .18 B-VG für sinn

gemäß anwendbar erklärt, sieht vor, daß die Landesregierung in 
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Ausübung ihres Notverordnungsrechtes das Einvernehmen mit einem 

nach den Grundsätzen der Verhältniswahl zusammengesetzten Land

tagsausschuß herzustellen hat. Ferner ergibt sich daraus, daß 

derartige Verordnungen insbesondere keine Abänderung landes ver

fassungsgesetzlicher Bestimmungen, keine dauernden finanziellen 

Belastungen des Landes oder der Gemeinden und keine finanziel

len Verpflichtungen der Bürger zum Gegenstand haben dürfen. 

Schließlich ist zu betonen, daß der Katalog der dem Notverord

nungsrecht entzogenen Gegenstände durch Landesverfassungsrecht 

wei ter eingeschrärä;:t werden kann. 

Abs.4 sieht eine Verständigungspflicht der Landesregierung 

gegenüber der Bundesregierung vor. 

Zu Z 8 (Art.lOO Abs.l erster Satz): 

Das Recht des Bundespräsidenten, einen Landtag aufzulösen, soll 

insoferne eingeschränkt werden, als "er eine Auflösung nur ein

mal aus dem gleichen Anlaß verfügen" darf. Dami t wird ein 

Gleichklang mit Art.29 Abs.l B-VG hergestellt. 

Zu Z 9 (Art.l02 Abs.8): 

Die hier vorgeschlagene Zuständigkeit des Landeshauptmannes in 

Angelegenheiten der unmittelbaen Bundesverwaltung soll dann ge

geben sein, wenn die obersten Organe des Bundes wegen höherer 

Gewal t nicht in der Lage sind, erforderliche unaufschiebbare 

Maßnahmen zu setzen. Sobald die Voraussetzungen weggefallen 

sind, geht auch die Kompetenz des Landeshauptmanns unter. 

Zu Z 10 (Art.l04 Abs.2): 

Die vorgeschlagene sinngemäße Anwendbarkeit des Art.l03 Abs.2 

und 3 B~VG hat das Zie~, das Ressortsystem auch fHr den Bereich 

der Auftragsverwal tung des Bundes fHr verfassungsrechtlich zu

lässig zu erklären. 
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Zu Z 11 (Art.llO): 

Art .110 B-VG wäre im Falle der Aufhebung des Art .11 Ab. 5 B-VG 

(vgl. Z 2) gegenstandslos und daher auch aufzuheben. 

Zu Z 12 und 13 (Art.116 und 116a): 

Es wird vorgeschlagen, die geltende Regelung der Gemeindever

bände in Art.116 Ab.4 B-VG aufzuheben und durch eine die Grund

sätze der Organisation von Gemeindeverbänden neu festschreiben

de Regelung in einern neuen Art.116a B-VG zu ersetzen. 

Abs.l soll klarstellen, daß die Gemeinden unmittelbar auf Grund 

der Bundesverfassung Gemeindeverbände durch Vereinbarung bilden 

können. Diese auf die "Besorgung einzelner Aufgaben des eigenen 

Wirkungsbereiches" beschränkte Möglichkeit isf durch die Beach

tung der in Abs.4 vorgezeichneten landesgesetzlichen Organisa

tionsvorschriften und eine in Verordnungs form zu erteilende Ge

nehmigung durch die Aufsichtsbehörde bedingt. Die Veordnungs

form der aufsichtsbehördlichen Genehmigung wurde gewählt, um 

die hinreichende Publizität der Bildung solcher freiwilligen 

Gemeindeverbände zu gewährleisten. Unter den in Abs.l genannten 

Voraussetzungen soll die Aufsichtsbehörde zur Erteilung der 

Genehmigung verpflichtet sein. Dabei folgt aus Abs.l Z 1 und 2, 

daß Gemeindeverbände durch Vereinbarung zur Besorgung von Auf

gaben der Gemeinde sowohl im Bereich der Hoheitsverwaltung als 

auch als Träger von Privatrechten gebildet werden dürfen. 

Abs.2 folgt im wesentlichen dem geltenden Art .116 Abs. 4 B-VG 

und sieht die Bildung von Gemeindeverbänden im Wege der 

"zuständigen Gesetzgebung (Artikel 10 bis 15)" und "im Wege der 

Vollziehung", also auf der Grundlage eines Bundes- oder Landes

gesetzes, vor. Neu ist in diesem Zusammenhang, daß der zustän

dige Gesetzgeber bei der Bildung von Ge~eindeverbänden auf das 

"Interesse einer zweckmäßigen Verwaltung" Bedacht zu nehmen und 

- wie auch die Aufsichtsbehörde gemäß Abs.l Z 1 bei Erteilung 

der Genehmigung - "die Funktion der Gemeinden als Selbstverwal

tungskörper und Verwaltungssprengel" zu beachten hat. 
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Abs.3 entspricht nahezu wörtlich dem geltenden Art.116 Abs.4 

zweiter Satz B-VG. 

Dem Beispiel des Art .115 Abs. 2 B-VGfolgend, erklärt Abs .4 den 

Landesgesetzgeber zu dem für die Organisation der Gemeindever

bände zuständigen Gesetzgeber. Dazu ist festzuhalten, daß die 

derzei t in einigen Ländern gegebene Möglichkeit, den Bezirks

hauptmann als Verbandsobmann zu bestellen, unter der Voraus

setzung einer ent;prechenden landesgesetzlichen Regelung jeden

falls gewahrt bleibt. 

Bezüglich der durch Vereinbarung gemäß Abs.l gebildeten Gemein

deverbände soll der Landesgesetzgeber zusätzliche, durch die 

Besonderhei t solcher "freiwilligen Zusammenschlüsse" bedingte 

organisatorische Vorkehrungen festlegen. Dadurch sollen - vor 

allem im Hinblick auf das Genehmigungsrecht der Aufsichtsbehör

de - rechtliche und tatsächliche Streitfragen im Zusammenhang 

mi t der Verbandsangehörigkeitund der Verbandsauflösung nach 

Möglichkeit von vorneherein ausgeschlossen werden. 

Abs.5 trifft die in Art.115 Abs.2 zweiter Satz B-VG für die 

Gemeinden enthaltene kompetenzrechtliche KlarsteIlung im 

wesentlichen gleichlautend für die Gemeindeverbände. 

Zu Z 14 (Art.117 Abs.7): 

Ziel dieser Bestimmung ist es, mögliche Einrichtungen und zum 

Teil derzei t berei ts praktizierte Formen direkter Demokratie 

auf Gemeindeebene bundesverfassungsgesetzlich abzusichern. 

Dabei soll "die unmittelbare Teilnahme der zum Gemeinderat 

Wahlberechtigten" auch darin bestehen können, daß ihnen - wie 

dies etwa bei einer VOlksabstimmung der Fall ist - in Angele

genhei ten des eigenen Wirkun9sbereiches der Gemeinde die Ent

scheidung anstelle der an sich zuständigen Gemeindeorgane über

lassen wird. 
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Zu Z 15 (Art.118 Abs.6): 

Im Gegensatz zur geltenden Rechtslage soll sich das ortspoli...;. 

zeiliche Verordnungsrecht der Gemeinde nicht auf die Abwehr 

oder Beseitigung bestehender, das örtliche Gemeinschaftsleben 

störender Mißstände beziehen, sondern auf das Recht auch zur 

Abwehr unmittelbar zu erwartender Mißstände dieser Art ausge

dehnt werden. Der zweite Satz des Art.118 Abs.6 B-VG wird un

verändert beibehalten. Dazu ist festzuhalten, daß auch Gesetze, 

die Rechtsvorschriften aufheben, "bestehende Gesetze" sind. 

Eine Grenze für das ortspolizeiiiche Verordnungsr.echt der Ge

meinde bilden solche Gesetze dann, wenn sie im Sinne einer Vor

schrift zu verstehen sind, die jede, durch wen auch immer er

folgende Regelung des durch die Aufhebung betroffenen Gegen

standes ausschließt. 

Zu Z 16 (Art.119a Abs.lO): 

Die hier vorgesehene Streichung erklärt sich aus der in Z 12 

vorgeschlagenen Aufhebung des Art.116 Abs.4 B-VG. 

Zu Artikel 11: 

Zu Z 1 (Art. 11 § 5 Abs. 3 letzter Satz): 

Die nach der geltenden Rechtslage erforderliche Zustimmung des 

Bundesministers tür Inneres soll beseitigt und, durch eine An

zeigepflicht gegenüber der Bundesregierung ersetzt werden. 

Zu Z 2 (Art.II § 7 und 20): 

Die 'hier vorgesehenen Aufhebungen sind die Folge der in Z 2 

vorgesehenen Aufhebung des Art.ll Abs.5 B-VG. 
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TEXTGEGENUBERSTELLUNG 

Geltender Text Vorgeschlagener Text 

Bundes-Verfassungsgesetz·in de.r.Fassung 1929 

Art. 10 Abs. 1 Z 13 B-VG 

13. wissenschaftlicher und fachtechnischer 

Archiv- und Bibliotheksdienst; Ang~legenheiten 
", . 

der künstlerischen und wissenschaftlichen Samm

lun~en und Einrichtungen des Bundes; alle Ange

legenheiten der Bundestheater, worin jedoch die 

Bestimmung der Baulinie und des Niveaus sowie 

die baubehördliche Behandlung von Herstellungen, 

die das äußere Ansehen der Theatergebäude be

treffen, nicht inbegriffen sind; Denkmalschutz; 

Angelegenheiten des Kultus; Volkszählungswesen 

sowie - unter Wahrung des Rechtes ~er Länder, im 

eigenen Land jegliche Statistik zu betreiben 

sonstige Statistik, soweit sie nicht nur den 

Interessen eines einzelnen Landes dient; Stiftungs- f 

und Fondswesen, soweit es sich um ßtiftungen 

und Fonds handelt, die nach ihren Zwecken überdß~ 

Interessenbereich eines Landes hinausgehen und 

nicht schon bisher von den Ländern autonom verwal-. 

tet wurden. 

13. wissenschaftlicher und fachtechnischer 

Archiv- und Bibliotheksdienst; Angelegenheiten 

der künstlerischen und wissenschaftlichen 

Sammlungen und Einrichtungen des Bundes; Ange

legenheiteri der Bundestheater mit Ausnahme der 

Bauangelegenheiten; Denkmalschutz; Angelegen

heiten des Kultus; Volkszählungswesen sowie 

- unter Wahrung der Rechte der Länder im eigenen 

Land jegliche Statistik zu betreiben - sonstige 

Statistik, soweit sie nicht nur den Interessen 

eines einzelnen Landes dient; Stiftungs- und 

Fondswesen, soweit es sich um Stiftungen und Fonds 

handelt, die nach ihren Zwecken über den 

Interessenbereich eines Landes hinausgehen und 

nicht schon bisher von den Ländern autonom ver

waltet wurden. 

Art. 100 Abs.1 erster Satz 

Jeder Landtag kann auf Antrag der Bundesregierung 

mit Zustimmung des Bundesrates vom Bundespräsiden

ten aufgelöst werden. 

~eder Landtag kann auf Antrag der Bundesregierung 

mit Zustimmung des Bundesrates vorn Bundesprä

sidenten aufgelöst werden, jedoch darf er eine 
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Geltender Text Vorgeschlagener Text 

Auflö~ung nur· einmal' aus dein gleichen Anlaß 

verfügen. 

Art. 118 Abs. 6 B-VG 

16) In den Angelegenheiten des eigenen 

~lLKungsbereiches hat die Gemeinde d~s Recht, 

ortspolizeiliche Verordnungen nach freier Selbst

bestimmung zur Abwehr oder zur Beseitigung von 

das örtliche Gemeinschaftsleben störenden Miß

ständen zu erlassen, sowie deren-Nichtbefolgung 

als Verwaltungsübertretung zu erklären. Solche 

Verordnungen dürfen nicht gegen bestehende Ge

setze und Verordnungen des Bundes und des 

Landes verstoßen. 

(6) In den Angelegenheiten des eigenen Wirkungs

bereiches hat die Gemeinde das Recht, ortspolizei

liche Verordnungen nach freier Selbstbestimmung 

Zur Abwehr unmittelbar zu erwartender oder zur N 

B~seitigung bestehender, das örtliche Gemeihschafts- I 

leben störender Mißstände zu erlassen, sowie 

deren Nichtbefolgung als Verwaltungsübertretung 

zu erklären. Solche Verordnungen dürfen nicht gegen 

bestehende Gesetze und Verordnungen des Bundes und 

des Landes verstoßen. 

Ubergangsgesetz ~929 

Art. 11 § 5 Abs. 3 letzter Satz 

Eine Neuerrichtung solcher Wachkörper oder 

Änderungen ihrer Organisation bedürfen bis dahin 

der Genehmigung des Bundeskanzlers. 

Eine Neuerrichtung solcher Wachkörper oder 

Änderungen ihrer Organisation sind der Bundes

regierung anzuzeigen. 
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